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• Rettungsdienst-Notarzt Tel.: 112 
  Notruf-Fax für Hörgeschädigte 
  Tel. 02251/97 05 47
• Feuerwehr Tel.: 112
• Polizei Tel.: 110 
  Notruf-Fax für Hörgeschädigte 
  Tel. 02251/79 92 58
• Ambulanter ärztlicher  Tel.: 116117 
 Notfalldienst  Mo, Di, Do: 18.00 – 08.00 Uhr 
  Mi 12.00 – Do 08.00 Uhr 
  Fr 12.00 – Mo 08.00 Uhr 
  Feiertags: 24 Std.
• Notfalldienstpraxis der  Tel.: 02443/1 70 
 niedergelassenen Ärzte Sa, So, Feiertags:  
 Kreis-Krankenhaus- 07.30 – 22.00 Uhr 
 Mechernich 
 Elisabeth-Straße 2 – 6
• Giftnotrufzentrale für Tel.: 0228/ 1 92 40 
 Kinder und Erwachsene Zentrale der Uniklinik Bonn
• Apotheken-Notdienst Tel.: 0800/00 22 8 33 
  Handy ohne Vorwahl Tel. 22 8 33
• Zahnärztlicher Notdienst Tel.: 0180/ 598 67 00
• Krankenwagen Tel.: 02251/ 50 36  
  (Rettungsleitstelle)
• Tierarztpraxis Steffi Franz Tel.: 02449/1066
• Polizeiwache Schleiden Tel.: 02445/85 80
• Stördienste Wasser und  Tel.: 02449/91 12 48 
 Abwasser Handy 0175/1746878
• Kampfmittel- Tel.: 0211/4759755 
 beseitigungsdienst Handy 0170/6323050       

NOTRUFNUMMERN

• Gemeindeverwaltung Rathausplatz 16 
 Blankenheim 53945 Blankenheim 
  Tel.: 02449/87 0; Fax 87 199 
  www.blankenheim.de 
  Mo + Di 08.30 – 16.00 Uhr 
  Mittwoch geschlossen 
  Do 08.30 – 18.00 Uhr 
  Fr 08.30 – 12.30 Uhr
• Bürgerbüro Tel.: 02449/87 333 und -334 
  Mo + Di 08.30 – 16.00 Uhr 
  Mi 08.30 – 12.30 Uhr 
  Do 08.30 – 18.00 Uhr 
  Fr  08.30 – 12.30 Uhr 
  Sa 09.30 – 12.30 Uhr
• Tourist-Info 01.04. – 31.10.: Tel.: 02449/87 222 
  Mo – Do 10.00 – 16.00 Uhr 
  Fr 10.00 – 17.00 Uhr 
  Sa/So/Feiert. 10.00 – 15.00 Uhr
• Tourist-Info 01.11. – 31.03.: Mo – So 11.00 – 15.00 Uhr
• Gildehaus und Eifelmuseum  
 01.04 – 31.10.: Mo – So 11.00 – 15.00 Uhr
• Gildehaus und Eifelmuseum 
 01.11. – 31.03.: Mo –So 11.00 – 14.00 Uhr
• Ahr-Grundschule  Dörfer Weg 8, 53945 Blanken- 
 GGV Blankenheim heim, Tel. 02449/7181 
 Standort Blankenheim 
 Standort Dollendorf Antoniusstr., Tel. 02697/1347
• Schulzentrum Blankenheim Finkenberg 8, 53945 Blanken- 
 Gesamtschule Eifel heim Tel. 02449/95 18 10 o.  
 Realschule Blankenheim 95 18 12

KONTAKTE UND ÖFFNUNGSZEITEN

Die Zeit heilt nicht alle Wunden,sie lehrt uns nur, 
mit dem Unbegreiflichen zu leben.

53945 Blankenheim 
Räuberspesch 1
Telefon: 02449 277
www.bestattungen-heissler.de

Bestattungen Heissler
Ihre vertrauensvolle Begleitung im Trauerfall

Christa Klaes
Taxi + Spezialfahrzeug für Rollstuhltransporte

Mobil: 0171-2627098 Tel. 02697-213

Alle Krankenfahrten
z.B. Bestrahlungs - Chemo - 
Dialysefahrten und AMB OPs sowie
Boten- und Kurierfahrten
Flughafentransfer

0800 1016135
Die Energie-Hotline
gebührenfrei bestellen

Ihre erste Adresse
für Brennstoffe!

Superheizöl, Heizöl,  
Diesel, Holzpellets

www.rwz.de

Jetzt neu bei uns:

LandStrom und

LandGas

Andernach Hotline 4c 90 x 62 mm.indd   1 04.05.17   10:32
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Karnevalistischer Empfang im RathausFreitag 01.02.2019, 18.00 Uhr Rathaus Blankenheim

INHALT

KURZ NOTIERT

Rentensprechtag
Mittwoch, 27.02.2019, 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 

Rathaus Blankenheim, Termin bei Frau Krings  

Tel. 02449/87-113 
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„Meine Gemeinde“ 
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der Gemeinde Blankenheim
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Am Markt 6
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www.simag-mediakontakt.de
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Der Bürgermeister informiert  Seite 4 - 5

Rathaus Info Seite 6 - 11

Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) Seite 12

Bildung aktuell Seite 12 - 14

Freizeittipps Seite 15 - 16

Aus der Gemeinde Seite 17

Aus der Region Seite 18-19

Die nächste Ausgabe
von Meine Gemeinde erscheint am 27.02.2019. Anzeigen- und Redaktionsschluss: 07.02.2019

Anmeldung Gesamtschule Eifel
Anmeldungen/Beratungen an der Gesamtschule Eifel – Sekundarstufe I und Oberstufe –ab dem 08.02.2019 – 22.03.2019; Terminabsprache unter der Telefonnummer 02449/1040

Außensprechtag Schwerbehindertenabteilung 
Kreis Euskirchen
Dienstag, 12.02.2019, 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Stadtverwaltung Schleiden.

Möhnen-Frühstück 
Weiberdonnerstag
Frühstück im Hotel Schloßblick,

Anmeldung bei Gilberte Mercier 

Tel. 02449/95500
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das neue Jahr ist noch nicht alt und immer noch erinnern wir uns 
an unsere Neujahrsvorsätze. Auch unterjährig sind Vorsätze: 
noch einmal das zu tun, was man sich schon länger vorgenom-
men hat, woran man gerne zurückdenkt oder einfach mal etwas 
für sich selbst zu tun, wichtig. 

Ein Vorschlag, den ich Ihnen ans Herz legen möchte: Lesen Sie 
mal wieder ein Buch, lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf und 
erzählen Sie begeistert den Kindern die Abenteuergeschichten. 
„Vorlesen“ nämlich bedeutet auch: Vorbild sein, denn viele Kin-

der sehen zu Hause niemanden mehr beim Lesen, niemanden, 
den man jetzt nicht stören soll, weil er liest, niemanden, der spä-
ter berichtet, was er aus einer Zeitung erfahren hat. Bereits in 
der kleinsten Bücherei aber sehen sie genau solche Menschen.
Besuchen Sie doch unsere Bücherei in der Ahrstraße und leihen 
Sie sich mal wieder eines der vielen vorhandenen Bücher aus 
unterschiedlichen Genres aus, denn richtig lesen heißt: Verste-
hen. Begreifen. Kreativ weiterdenken. 

Unsere Ehrenamtler betreuen die Bücherei mit unglaublichem 
Herzblut, Engagement und Fachkompetenz – hierfür meinen 
herzlichen Dank. 

Schätzen auch Sie dies wert und nutzen Sie das umfassende 
Angebot in den kommenden Wochen des neuen Jahres, an de-
nen man es sich drinnen vor dem Kamin mit einem guten Buch 
gemütlich machen kann!

Auch ich bin Mitglied der Bücherei und freue mich immer wieder 
z.B. auf neue spannende Hörbücher, die Aufmerksamkeit und 
Neugierde wecken, aber auch zur Entspannung vom Alltag bei-
tragen!

Ihr
Rolf Hartmann                                                                               ■ 

BÜRGERMEISTER INFORMIERT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

92 Jahre alt wird am 05.02. Frau Margarete Mattes, wohnhaft 
in Blankenheim, Hülchrath 3

84 Jahre alt wird am 06.02. Frau Annemarie Burger, wohnhaft 
in Lommersdorf, Beerenstraße 15

78 Jahre alt wird am 10.02. Herr Karl Josef Schlemmer, 
wohnhaft in Blankenheimerdorf, Kippelberg 19

94 Jahre alt wird am 11.02. Frau Maria Sophia Frings, wohn-
haft in Blankenheim, Hülchrath 3

92 Jahre alt wird am 24.02. Frau Klara Poensgen, wohnhaft in 
Blankenheimerdorf, In der Ronn 8

WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG

Am 13.12.2018 haben Mario Vucko und Ginette Natalie 
Schell geb. Brenner vor dem Standesamt Blankenheim die 
Ehe geschlossen. 

Am 14.12.2018 haben Florian 
Franzen, wohnhaft in Blanken-
heim, Gemeindeteil Reetz, Am 
Spielplatz 1 und Nicole Alb-
recht, wohnhaft in Bonn-Duis-
dorf, Ludwig-Richter-Straße 15 
a vor dem Standesamt Blan-
kenheim die Ehe geschlossen.

Am 20.12.2018 haben Mario Böhm, wohnhaft in Monschau, 
Grünentalstraße 53 und Henrike Hellenthal, wohnhaft in Blan-
kenheim, Gemeindeteil Freilingen, Reetzer Straße 22 vor dem 
Standesamt Blankenheim die Ehe geschlossen. 

Am 21.12.2018 haben Alex 
Ritter und Laura Rosen-
baum, beide wohnhaft in Blan-
kenheim, Nettersheimer Weg 4 
vor dem Standesamt Blanken-
heim die Ehe geschlossen. 

WIR GRATULIEREN ZUR HOCHZEIT

Benno Plötzer ist am 
30.10.2018 geboren. Bei der 
Geburt war er 3830 g schwer 
und 50 cm lang. Gemeinsam 
mit seinen Eltern Laura und 
Patrick Plötzer wohnt er in 
Ripsdorf, Entenpütz 16. 

Bürgermeister Hartmann gratuliert den Eltern Laura und Patrick 
Plötzer zur Geburt ihres Sohnes Benno und wünscht für die Zu-
kunft alles Gute. 

HALLO DA BIN ICH!

Maria und Hubert Straßfeld, beide wohnhaft in Ripsdorf, Jo-
hannesweg 13 b, feiern am 31.01.2019 das Fest der Diamante-
nen Hochzeit. 

WIR GRATULIEREN ZUR DIAMANTENEN HCHZEIT

© gudrun - Fotolia.com
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Nachruf

am 24.11.2018

verstarb das Feuerwehrmitglied

Oberfeuerwehrmann

Ewald Krings

Ewald Krings  trat 1956 in die Freiwillige Feuerwehr Mülheim ein. Er 
war 41 Jahre Mitglied der Einsatzabteilung. Insgesamt gehörte er  62 
Jahre der Feuerwehr an. 

Für die Verdienste um die Feuerwehr unserer Gemeinde wurde er 
mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber und Gold des Landes 
NRW ausgezeichnet. In dankbarer Anerkennung für langjährige und 
treue Pflichterfüllung in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Blankenheim erhielt OFM Ewald Krings die Ehrenurkunde der Ge-
meinde.

Die Gemeinde Blankenheim verliert mit OFM Ewald Krings  einen 
Menschen, der sich um die Belange der Gemeinde und seiner Bür-
ger verdient gemacht hat. Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung 
behalten.

Rolf Hartmann Alfred Reintges Christoph Mathei

Bürgermeister Leiter der Feuerwehr Löschgruppenführer

Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Blankenheim

In der letzten Ratssitzung des 
Jahres am 13.12.2018 konnte 
Bürgermeister Hartmann den 
Scheck in Höhe von 200 Euro 
an den Musikverein Lommers-
dorf überreichen. 

Bei der Verlosung „Statt Weih-
nachtsgrüße 200 Euro für ei-

nen gemeinnütuigen Zweck“, 
an der zahlreiche Blanken-
heimer Vereine teilgenommen 
haben, wurde das Los des 
Musikvereins Lommersdorf 
gezogen.                                 ■

200 Euro für einen 
gemeinnützigen Zweck

Bürgermeister Hartmann gemeinsam mit Vertretern des Musikverein 
Lommersdorf

Liebe Karnevalsjecken der Gemeinde Blankenheim, 
der diesjährige Karnevalistische Empfang des Bürgermeisters fin-
det am Freitag, den 1. Februar 2019 um 18 Uhr im Rathaus in 
Blankenheim statt.  Hierzu möchten wir Sie ganz herzlich einladen.

Neben verschiedenen Tanzgruppen können Sie sich auf unter-
schiedliche musikalische Auftritte aus der Gemeinde Blankenheim 
freuen. Somit ist die Veranstaltung genau der richtige Auftakt, um 
vor allen jecken Tagen für karnevalistische Stimmung zu sorgen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung steht in die-
sem Jahr unter folgendem Motto: „Mir don alles für oos Pänz.“Auf 
dem Titelbild sehen Sie den diesjährigen Orden der Künstlerin In-
grid Müller-Marx.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen stimmungsvollen, ge-
meinsamen Abend!                                                                         ■

Einladung zum Karnevalistischen Empfang 
des Bürgermeisters

branchen-kreis-euskirchen.de
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Neben den klassischen Bestattungsvarianten (Reihenerdgräber 
und Doppelerdgräber für Sargbestattungen) bietet die Friedhofs-
satzung der Gemeinde Blankenheim mittlerweile einige alterna-
tive und erweiternde Bestattungsformen, die nun mit Ausnahme 
der Verstreuung auf allen Friedhöfen der Gemeinde Blanken-
heim möglich sind. 

• Pflegearmes Grab (Erd- und Urnenbestattung möglich)
• Pflegefreies Grab= Rasengrab (Erd- und Urnenbestattung 

möglich)
• Urnenreihengrab
• Urnenbaumgrab
• Bestattung von Urnen in nicht belegtes Erdgrab
• Beilegung von Urnen in bereits belegtes Erdgrab
• Verstreuen der Asche (nur auf dem Waldfriedhof Blankenheim 

möglich)

Heute erfahren Sie mehr über die pflegearme und über die pfle-
gefreie Grabstätte.

Pflegearmes Grab:
Die Veränderungen in der Gesellschaft haben auch zu neuen 
Formen der Friedhofskultur geführt. Weil Angehörige heute ver-
mehrt in großer Entfernung zum Friedhof leben, ist ihnen die 
regelmäßige Grabpflege oft nur schwer oder gar nicht möglich. 

Eine gute und würdevolle Lösung ist dann zum Beispiel die Bei-
setzung in einem pflegearmen Grab. Dabei handelt es sich in der 
Regel um eine Erdbestattung, möglich ist aber auch die Beiset-

zung von zwei Urnen anstelle einer Erd- (=Sarg)bestattung. Die 
Ruhezeit beträgt 30 Jahre. Es wird ein Grabmal ohne Einfassung  
errichtet. Die Hälfte der Grabfläche wird für mindestens 2 Jahre 
nach Belegung durch die Angehörigen, die andere Hälfte als Ra-
senfläche von der Gemeinde gepflegt. Ist die Pflege der Teilflä-
che durch die Angehörigen nicht mehr möglich, so genügt nach 
Ablauf der Zwei-Jahres-Frist eine Mitteilung an die Gemeinde mit 
der Folge, dass die gesamte Grabfläche fortan als Rasenfläche 
von der Gemeinde bis zum Ablauf der Ruhezeit gepflegt wird.

Pflegefreies Grab:
Alternativ bietet die Gemeinde Blankenheim sogenannte pflege-
freie Grabstätten, die von Belegung an als Rasengrab hergestellt 
werden. Auch hier ist eine Erd-(=Sarg)bestattung möglich, alter-
nativ die Beisetzung von zwei Urnen. Der Angehörige errichtet 
ein Grabmal ohne Einfassung und übernimmt die erstmalige 
Herstellung der Rasenfläche. Für die Dauer der Ruhezeit von 
30 Jahre übernimmt die Gemeinde die Pflege der Rasenfläche. 
Die Grabpflege für Angehörige entfällt in Gänze. Der Verstorbe-
ne erhält eine würdige Grabstelle, der Angehörige einen Ort zur 
Trauer.

In den kommenden Ausgaben von „Meine Gemeinde“ werden 
wir Ihnen die weiteren Grabarten vorstellen, damit Sie sich einen 
umfassenden Überblick verschaffen können.
Sollten Sie Fragen haben – sei es zu den verschiedenen Bestat-
tungsmöglichkeiten, zu Gebühren o.ä. – wenden Sie sich gerne 
an die zuständige Mitarbeiterin, Frau Weingartz-Jüngling, Tel. 
02449/87-312, e-mail: jweingartz-juengling@blankenheim.de.  ■

Bestattungsarten auf den Friedhöfen 
der Gemeinde Blankenheim

Carmen’s Dor�aden
Backwaren, Lebensmittel & mehr …

Neuhofer Str. 27 · 53945 Lommersdorf

Tel.: 0 26 97 - 551 · Mobil: 01 63 - 2 52 34 59

Öffnungszeiten: Di.–Sa.: 6.30–11.00 Uhr · Di., Do. u. Fr.: 14.30–17.00 Uhr
So.: 7.30–10.00 Uhr · Montag Ruhetag

Die nächste Ausgabe
von Meine Gemeinde erscheint am 27. Februar 2019. 

Anzeigen- und Redaktionsschluss: 07. Februar 2019

branchen-blankenheim.de
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Einebnung von Grabstätten 
Nach Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit sind Grabstät-
ten ordnungsgemäß einzuebnen. Grabzeichen, Schriftplatten, 
Einfassungen, Fundamente sowie sonstige Stein- und Beton-
teile sind von dem Nutzungsberechtigten bzw. dem Inhaber der 
Bescheinigung (bei Reihengrabstätten) zu entfernen und zu ent-
sorgen.

Vor Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit dürfen Grabstät-
ten nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsver-
waltung entfernt werden. Für die Restlaufzeit ist eine anteilige 
Gebühr (20,00 € je Jahr/Grabstelle) für die Pflege der entstehen-
den Rasenfläche zu entrichten.

Auf schriftlichen Antrag kann eine Einebnung auch durch den 
gemeindlichen Bauhof vorgenommen werden. Die Gebühr hier-
für beträgt derzeit 267,00 €. Der Bauhof führt die beantragten 
Einebnungen grundsätzlich jährlich vor Ostern bzw. Allerheiligen 
durch. 

Um die Einebnung vor Ostern gewährleisten zu können, müssen 
Anträge spätestens bis zum 29.03.2019 bei der Friedhofsverwal-
tung vorliegen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Jutta Wein-
gartz-Jüngling (jweingartz-juengling@blankenheim.de), Tel.: 
02449/87-312.                                                                                  ■

Ihr Fachbetrieb für Motorgeräte und Forsttechnik.

www.eifeler-gartengeraete.de

Kreuzstraße 5
53945 Blankenheim-Uedelhoven

Tel.: 0 26 97 / 90 10 16 

Der Winter steht vor der Tür und somit auch die alljährliche Win-
terwartung der Gehwege und der Fahrbahnen. In diesem Zu-
sammenhang möchte die Gemeinde Blankenheim auf folgendes 
hinweisen: 

Die Straßenreinigung der Fahrbahnen und Gehwege sowie die 
Winterwartung der Gehwege ist durch die Straßenreinigungssat-
zung innerhalb der geschlossenen Ortslage auf die Eigentümer 
der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grund-
stücke übertragen.

Hierbei sind die Gehwege in einer Breite von 1,50 m von Schnee 
und Eis freizuhalten. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwe-
ge zu streuen. Die Verwendung von Salz oder andere auftau-
ender Stoffe ist in diesem Zusammenhang nur in besonderen 
klimatischen Ausnahmefällen, wie z. B. Eisregen oder an gefähr-
lichen Stellen wie auf Gehwegen oder Treppen, Rampen und 
starkem Gefälle erlaubt.

Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahnen grenzenden Teil des 
Gehweges oder, wo diese Möglichkeit nicht gegeben ist, auf dem 
Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerver-
kehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder be-
hindert wird. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hy-
dranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis 

von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahr-
bahn geschafft werden. 

In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 
9.00 bis 20.00 Uhr) gefallener Schnee und entstandene Glätte 
sind nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entste-
hen der Glätte unverzüglich zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr ge-
fallener Schnee und entstandene Glätte sind am Folgetag werk-
tags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden 
Tages zu beseitigen. 

Fahrbahnen zur Durchführung des Winterdienstes bitte freihal-
ten

Des Weiteren ist zu beachten, dass Fahrzeuge während der 
Wintermonate möglichst nicht im Fahrbahnbereich und selbst-
verständlich nicht auf Gehwegen geparkt werden. Sofern ein 
Fahrzeug auf der Fahrbahn abgestellt wird, muss nach den ge-
setzlichen Vorgaben eine Restfahrbahnbreite von mindestens 
3,05 m frei bleiben. Während der Wintermonate sollte mindes-
tens eine Restfahrbreite von 3,50 m zur Verfügung stehen.

Nur durch überlegtes Parken ist den Räumdiensten mit Ihren 
breiten Fahrzeugen ein reibungsloser Winterdienst im Interesse 
aller Verkehrsteilnehmer möglich.                                                     ■

Der nächste Winter kommt bestimmt. 
Die Winterdienstpflichten der Bürger
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Die 1. mobile Sondermüllaktion für das Jahr 2019 wird am Sams-
tag, den 16. Februar 2019 in der Zeit von 08:00 – 11:15 Uhr als 
Platzsammlung in Blankenheim, Gewerbegebiet Am Mürel 3-9, 
Parkplatz Einkaufsmärkte, durchgeführt.

Jeder Bürger hat hierdurch die Möglichkeit, schadstoffbeinhaltende 
Abfälle in haushaltsüblichen Mengen kostenlos zu entsorgen.

Es werden nur Abfallstoffe aus Haushaltungen und Schulen ange-
nommen, die nicht in den vorhandenen Müllgefäßen entsorgt wer-
den dürfen.

Die Herkunftsbereiche bzw. Abfallarten für den Sondermüll sind auf 
der Internetseite der Gemeinde Blankenheim (http://www.blanken-
heim.de/de/rathaus/verwaltung/was-erledige-ich-wo/a/abfallentsor-
gung/sondermuell/) veröffentlicht.

WICHTIG:
Es ist darauf zu achten, dass die Sondermüllabfälle grundsätzlich 
in den Originalverpackungen und -gefäßen angeliefert werden, zu-
mindest ist aber eine genaue Bezeichnung der Stoffe anzugeben. 
Keinesfalls sollen etwa wegen Behältermängel, Stoffe wegen ihrer 
Gärungs- und Explosionsgefahr zusammengefasst oder zusam-
mengeschüttet werden.  

Der zu entsorgende Sondermüll bitte nicht einfach an dem Sammel-
platz abstellen, sondern im Schadstoffmobil persönlich abgeben!
Klein-Elektrogeräte werden ebenfalls über das Schadstoffmobil 
eingesammelt. 

BESONDERE HINWEISE:
1. Haushaltsübliche Mengen werden angenommen!
2.  Altöl wird nicht angenommen!

Alle Personen, die gewerbsmäßig Verbrennungsmotoren- oder 
Getriebeöle an Endverbraucher abgeben, sind verpflichtet, ge-
brauchte Öle bis zur abgegebenen Menge kostenlos wieder an-
zunehmen. Die Übernahme von Altöl durch die Gemeinde bzw. 
das Sondermüllfahrzeug entfällt somit.

3. Keine Annahme von gebrauchten Autobatterien!
Unbrauchbar gewordene Autobatterien sind wegen ihrer Um-
weltgefährlichkeit bei Kraftfahrzeug-Fachbetrieben, Tankstellen 
und Autoverwertungsfirmen abzugeben.

4. Entsorgung Haushaltskühlgeräte
Das Sondermüllfahrzeug nimmt keine Haushaltskühlgeräte ent-
gegen. Haushaltskühlgeräte (Kühlschränke, Gefriertruhen etc.) 
werden separat abgefahren. Bitte mittels Abrufkarte „Elektroge-
räte“ beantragen.

5. Annahme von alten CD’s
Achtung: keine Videokassetten (Restmüll). Geben Sie die CD’s 
bitte ohne Hülle ab.

6. Annahme von Korken
 Gesammelte Korken werden ebenfalls vom Sondermüllmobil 

angenommen. Gesammelt werden nur Flaschenkorken aus 
Kork. Es sollten keine Metall- oder Kunststoffreste mehr an den 
Korken haften.

Alle Haushaltungen sind berechtigt, ihren Sondermüll kostenlos an 
der mobilen Sammelstation zu den festgesetzten Zeiten abzugeben 
und werden hiermit gebeten, diese Sondermüllaktion zu nutzen.   ■

Sondermüll-Sammelaktion 
Für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Blankenheim

Im Versorgungsgebiet der Gemeinde Blankenheim sind geeichte 
Wasserzähler installiert, die nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer 
von 6 Jahren unter Einhaltung der Auflagen des Mess- und Eich-
gesetzes auf Kosten des Wasserwerkes auszuwechseln sind.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind ca. 500 Wasserzähler mit dem Bau-
jahr 2013 zu wechseln. Die Eichmarken befinden sich meistens 

als Aufkleber im Deckel des Wasserzählers.  

Die Wasserzähler durch die Monteure des Wasserwerks ge-
wechselt. Die Monteure werden zunächst ohne Terminvereinba-
rung die Zählerwechsel vornehmen. Erst wenn niemand ange-
troffen wird, werden Benachrichtigungskarten in den Briefkasten 
eingeworfen. 

Sollten Sie keine Benachrichtigung bekommen, wird bei Ihnen 
kein Zähler gewechselt.

Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 18 der Wasserversor-
gungssatzung dem  jeweiligen Monteur der Zutritt zum Wasser-
zähler ermöglicht werden muss! Der Zähler muss frei zugänglich 
sein und darf nicht durch Schutzverkleidungen oder Möbel ver-
sperrt sein.

Die Mitarbeiter des Wasserwerks können sich auf Wunsch aus-
weisen.

WASSERWERK DER GEMEINDE BLANKENHEIM
-Gemeindewerke für Wasser und Abwasser-                                ■

Turnusmäßiger Wasserzählerwechsel 
mit dem Baujahr 2013
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Die nächste Ausgabe
von Meine Gemeinde erscheint am 27. Februar 2019. 

Anzeigen- und Redaktionsschluss: 07. Februar 2019

branchen-kreis-euskirchen.de

branchen-blankenheim.de
Kölner Straße 30
53940 Hellenthal
 0 24 82 - 6 13 90 03
 info@eifeler-ofenland.de

 www.eifeler-ofenland.de

Die Gebührenbescheide für Wasser und Abwasser werden ab dem 
23. Januar 2019 zugestellt.

Mit den Gebührenbescheiden werden die Wasser- und Abwasser-
gebühren für das Jahr 2018 abgerechnet und die Vorauszahlungen 
für das Jahr 2019 festgesetzt.

Beachten Sie bitte, dass Zählerstände, die nicht pünktlich oder gar 
nicht zurückgemeldet wurden, geschätzt werden mussten. Dies ist 
auf der Rückseite des Bescheides mit einem G gekennzeichnet.

Bitte überprüfen Sie die abgerechneten Verbräuche und teilen Un-
stimmigkeiten sofort dem Wasserwerk unter Tel. 02449/87-203, 
-202 oder -201 mit.

Eine Änderung der Abrechnung nach dem 10.02.2019 ist leider 

nicht mehr möglich. 

Die Wassergebühren werden als Grundgebühr und als Verbrauchs-
gebühr erhoben. Die Verbrauchsgebühr beträgt unverändert 1,18 
€ je cbm Wasser. Die Grundgebühr z.B. für den Wasserzähler Qn 
2,5 cbm/h (Qmax 5 cbm/h) wird weiterhin mit 8,10 € je Monat be-
rechnet. Hinzu kommt jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer von 
z.Zt. 7%. 

Die Abwassergebühren betragen ebenfalls unverändert 3,90 € je 
cbm Schmutzwasser und 0,66 € für jeden m² bebauter und / oder 
befestigter angeschlossener Fläche.

Zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats für die Abbuchung 
der Gebühren und/oder Steuern senden wir Ihnen gerne ein SE-
PA-Lastschriftenmandat.                                                                         ■

Informationen zu den Gebührenbescheiden
Wasser und Abwasser

14.02.2019 Sitzung der Verbandsversammlung  
18.00 Uhr des Schulzweckverbandes  
 Blankenheim-Nettersheim
 Rathaus Blankenheim, großer Sitzungssaal
05.02.2019 Sitzung des Rates der 
18.00 Uhr Gemeinde Blankenheim

SITZUNGSKALENDER
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I. Steuern
Die Steuersätze betragen bei der 
Grundsteuer A 
(land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 550 v.H.

Grundsteuer B (sonst. Grundstücke) 600 v.H.

II. Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
Die Reinigungspflicht - Reinigung der Fahrbahnen und Gehwe-
ge - ist lt. Satzung innerhalb der geschlossenen Ortslagen auf 
die Eigentümer der durch die Straße erschlossenen Grundstücke 
übertragen. Die Winterwartung der Gehwege obliegt ebenfalls den 
Grundstückseigentümern. Die Winterwartung der Fahrbahnen wird 
nach den Maßgaben der Satzung von der Gemeinde durchgeführt. 
Die Benutzungsgebühr für die Winterwartung der Fahrbahnen 
beträgt jährlich je Front-Meter 0,90 €.

III. Abfallentsorgungsgebühren
Die Entsorgung von Abfällen durch die Gemeinde umfasst das Ein-
sammeln und Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsan-
lagen. Für die Abfallentsorgung sind 80 l-, 120 l-, und 240 l-Abfall-
behälter vorzuhalten. Das Mindestgefäßvolumen für Restmüll und 
Bioabfall beträgt 12 Liter pro Person und Woche.

Dies bedeutet, dass folgendes Mindestbehältervolumen notwendig 
ist: 

Die Abfallentsorgungsgebühr setzt sich zusammen aus einem 
Grundpreis und einer behälterbezogenen Entsorgungsgebühr.

Grundpreis: 
Für jede an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Be-
nutzungseinheit wird ein Grundpreis in Höhe von 27,00 € jährlich 
erhoben. Benutzungseinheit ist a) jeder Haushalt und b) jede an-
dere Nutzung innerhalb von in sich abgeschlossenen Räumen und 
Einrichtungen, wie z.B. Läden, Handwerksbetrieben, Geschäftsräu-
men, Praxen, Ferienwohnungen und dergleichen. 

Entsorgungsgebühr: 
Die Entsorgungsgebühr richtet sich nach der Behältergröße des je-
weils vorgehaltenen Restmüllbehälters ab 01.01.2018: 

Das Leistungspaket Abfallentsorgung hat sich in der Vergangenheit 
bewährt. Zur Verdeutlichung werden die Leistungen nachfolgend 
aufgeführt, die mit den Abfallentsorgungsgebühren abgegolten 
werden:

• Entsorgung von Restmüll und Bioabfall im wöchentlichen Wech-
sel

• 2-malige jährliche Grünabfall-Sammlung zu festen Terminen 
mittels Anmeldekarte 

• 2-malige jährliche Entsorgung von Sondermüll einschl. Elekt-
ro-Kleingeräte zu festen Terminen als Ortssammlung

• 2-malige jährliche Entsorgung von Sondermüll einschl. Elekt-
ro-Kleingeräte zu festen Terminen auf dem Parkplatz der Ein-
kaufsmärkte im Gewerbegebiet „Am Mürel“

• Sperrmüllabfuhr und Entsorgung Elektro-Großgeräte/TV-Gerä-
te sowie Kühlgeräte mittels Anmeldekarte

• Sammlung von Altpapier zu festen Terminen
• Entsorgung „wilder Müll“ und Entleerung Straßenpapierkörbe
• Bereitstellung der Müllgefäße durch die Gemeinde
• Als zusätzliche Leistung wird weiterhin die Grüngutsammelstel-

le in Freilingen betrieben. 

IV. Hinweise bei Veräußerung von Eigentum und die Auswir-
kungen auf die Veranlagung zu den Grundbesitzabgaben

Grundsteuern
Wenn ein Grundstück (bebaut oder unbebaut bzw. eine Eigentums-
wohnung) im Laufe des Jahres verkauft wird, ist die Grundsteuer 
von dem bisherigen Eigentümer für das gesamte Jahr zu zahlen, da 
nach dem Grundsteuergesetz derjenige steuerpflichtig ist, der am 
01.01. des Jahres Eigentümer ist. Mit den neuen Eigentümern kann 
jedoch privatrechtlich (Kaufvertrag etc.) vereinbart werden, die antei-
lige Grundsteuer zu erstatten.
Für das Folgejahr wird der neue Eigentümer zur Grundsteuer veran-
lagt, aber auch erst dann, wenn das Finanzamt eine entsprechende 
Eigentumsumschreibung (sog. Zurechnungsfortschreibung) durch-
geführt hat.
Bei bewerteten Gebäuden ohne Grund und Boden kann eine Zu-
rechnungsfortschreibung erst erfolgen, wenn eine Kopie des Kauf-
vertrages bzw. Übereignungsvertrages dem Finanzamt Schleiden 
vorgelegt wurde.

RATHAUS INFO

Bürgerinformation der Gemeinde Blankenheim 
zum Grundbesitzabgabenbescheid 2019
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
Die nachfolgenden Ausführungen informieren Sie über die im Grundbesitzabgabenbescheid 2019 festgesetzten Abgaben.

gemeldete 
Einwohner

notwendiges 
Mindestbehältervolumen

1 - 3 Personen 80 Liter

4 - 5 Personen 120 Liter

6 - 9 Personen 240 Liter

Entsorgungsgebühren
Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße - graue Tonne 
- 1-Person-HH

51,00 €

Entsorgungsgebühr 80 ltr. Gefäße - graue Tonne 68,00 €

Entsorgungsgebühr 120 ltr. Gefäße - graue Tonne 102,00 €

Entsorgungsgebühr 240 ltr. Gefäße - graue Tonne 204,00 €

Entsorgungsgebühr 1.100 ltr. Gefäß-Restmüll 935,00 €

Entsorgungsgebühr 70 Ltr. Abfallsack 4,00 €

Gebühren zusätzl. Biomüllbehälter

für jeden Behälter mit 80 l Inhalt 19,00 €

für jeden Behälter mit 120 l Inhalt 28,00 €

für jeden Behälter mit 240 l Inhalt 57,00 €

Saison-Bio mit 80 l Inhalt 9,50 €

Saison-Bio mit 120 l Inhalt 14,00 €

Saison-Bio mit 240 l Inhalt 28,50 €
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Bürgerinformation der Gemeindewerke für Wasser 
und Abwasser zu den Gebührenbescheiden 2019
I. WASSER

§ 8 Abs. 1 Gebührenmaßstab und Gebührensatz:
Die Wassergebühr wird als Grundgebühr und als Verbrauchsge-
bühr erhoben. 

Die Verbrauchsgebühr beträgt (ab dem 01.01.2011) je cbm netto 
1,18 EUR + 7 % MWSt. = 0,08 € = 1,26 EUR brutto. 
Die monatliche Grundgebühr (ab dem 01.01.2014) beträgt bei 
Wasserzählern mit einer Nennleistung von

Nettoentgelt Umsatzsteuer Umsatzsteuer Bruttoentgelt

Zählergröße mtl. EUR % mtl. EUR mtl. EUR

5 cbm/h - QN   2,5 8,10 7 0,57 8,67

10 cbm/h - QN   6 19,40 7 1,36 20,76

20 cbm/h - QN 10 32,40 7 2,27 34,67

DN 50 - QN 15
(= 50 mm Anschlussweite) 48,60 7 3,40 52,00

DN 80 - QN 40
(= 80 mm Anschlussweite) 129,60 7 9,07 138,67

Für Weideanschlüsse
Qn 2,5 cbm/h (Qmax 5 cbm/h) 8,10 7 0,57 8,67

Bei Verbundwasserzählern wird die Grundgebühr für beide Zäh-
ler berechnet.

II. ABWASSER

§ 11 Abs. 8 Schmutzwassergebühr
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich (ab 
01.01.2018): 3,90 EUR

§ 11a Abs. 4 Niederschlagswassergebühr
Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden Quadratmeter 
bebauter und / oder befestigter Fläche i.S. des Abs. 1 jährlich (ab 
01.01.2018):  0,66 EUR

§ 17 Abs. 2 Kleinkläranlagen 
Die Gebühr beträgt (ab 01.01.2018) 86,00 EUR / m³ abgefahre-
nen Klärschlamm.

§ 18 Abs. 2 Abflusslose Gruben 
Die Gebühr beträgt (ab 01.01.2019) 18,90 EUR / m³ ausge-
pumpte/abgefahrene Menge.

Anschlussbeiträge ab 01.01.2014:
Kanal:   7,08 € / m²
Wasser:   2,02 € / m² + 7 % MWSt. = 0,14 € = 2,16 €

Anschlusskosten nach tatsächlichen Herstellungskosten:
Wasser:  bis zum Wasserzähler
Kanal:   bis Grundstücksgrenze                                     ■

Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren
Die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren sind grund-
sätzlich ab dem auf den Eigentumswechsel folgenden Monat von 
den neuen Eigentümern zu entrichten. Um diese Abrechnung vor-
nehmen zu können, wird um frühzeitige Mitteilung / Nachweis an die 
zuständigen Sachbearbeiter gebeten.

Sofern noch weitere Fragen zu den auf dem Grundbesitzabgaben-
bescheid veranlagten Steuern und Gebühren bestehen, wenden Sie 
sich bitte an die zuständigen Sachbearbeiterinnen, die Sie wie folgt 
erreichen: 

Für Steuerangelegenheiten, Veranlagung von Winterdienstge-
bühren:
Manuela Berend
Tel.: 02449 / 87-125 - e-mail: mberend@blankenheim.de
Rathaus, Zimmer U 3, Fax 02449 / 87-199

Für Angelegenheiten der Abfallentsorgung:
Alexa Heller
Tel.: 02449 / 87-204 - e-mail: aheller@blankenheim.de
Nebenstelle Koblenzer Straße 19 (Wasserwerk)
Fax 02449 / 911247                                                                          ■



12

Bürger-Magazin und Amtsblatt der Gemeinde Blankenheim · Ausgabe Februar 2019

Eric Geschwind Rechtsanwalt

Andrea Schmitz Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familienrecht

Schleidener Straße 12 
53937 Schleiden-Gemünd
Telefon (0 24 44) 95 40 - 10 
Telefax (0 24 44) 95 40 - 15
Geschwind-Schmitz@t-online.de

Eric Geschwind Rechtsanwalt

Andrea Schmitz Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familienrecht

Schleidener Straße 12 
53937 Schleiden-Gemünd
Telefon (0 24 44) 95 40 - 10 
Telefax (0 24 44) 95 40 - 15
Geschwind-Schmitz@t-online.de

BEKANNTMACHUNGEN

Hinweisbekanntmachung
gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Bekanntmachungsverordnung

Die Bekanntmachung der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Blankenheim vom 03.01.2019 wird an der Bekannt-

machungstafel am Rathaus, Rathausplatz 16, 53945 Blankenheim, in der Zeit vom 
30.01.2019 bis zum 08.02.2019 öffentlich bekannt gemacht.

Blankenheim, 03.01.2019
Gemeinde Blankenheim
Der Bürgermeister
gez. Nelles

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hinweisbekanntmachung gemäß
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 der Bekanntmachungsverordnung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, die Verwendung des Jahresge-
winnes 2017 sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 

und Lageberichtes des Wasserwerkes der Gemeinde Blankenheim –Eigenbetrieb Was-

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hinweisbekanntmachung gemäß
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 der Bekanntmachungsverordnung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, die Verwendung des Jahresge-
winnes 2017 sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 

und Lageberichtes des Wasserwerkes der Gemeinde Blankenheim –eigenbetriebsähn-
liche Einrichtung Abwasser- zum 31.12.2017 werden an der Bekanntmachungstafel am 
Rathaus, Rathausplatz 16, 53945 Blankenheim, in der Zeit vom 30. Januar bis 05. Feb-
ruar 2019 öffentlich bekannt gemacht.

Blankenheim, 10. Dezember 2018
gez. Rolf Hartmann
- Bürgermeister -

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

ser- zum 31.12.2017 werden an der Bekanntmachungstafel am Rathaus, Rathausplatz 
16, 53945 Blankenheim, in der Zeit vom 30. Januar bis 05. Februar 2019 öffentlich be-
kannt gemacht.

Blankenheim, 10. Dezember 2018
gez. Rolf Hartmann
- Bürgermeister -

BILDUNG AKTUELL

Die kleinen Strolche aus Dol-
lendorf haben sich in diesem 
Jahr etwas ganz besonderes 
überlegt, um die Zeit bis hin 
zum großen Fest zu verkür-
zen.  

Die Kinder bastelten fleißig 
und hochmotiviert an ihren 
weihnachtlichen Motiven und 
kreierten Sterne, Weihnachts-
bäume, Schneemänner und 
viele andere tolle Kunstwerke, 
um diese dann später bei sich 
zu Hause an ein Adventfens-

ter zu kleben.
Als endlich der erste Dezem-
ber kam, zogen die Kinder 
los, um die Fenster bei sich zu 
Hause in Dollendorf und den 

Nachbardörfern zu schmü-
cken. Jedes Fenster erhielt 
eine eigene Zahl. In der Pfarr-
kirche wurde das letzte Fens-
ter dekoriert. Dort wurde eine 

Krippe mit der Zahl 24 ange-
bracht. 

Jedes einzelne Fenster ist 
wunderschön und wurde 
gebührend mit einem Weih-
nachtslied gewürdigt. Die 
Plätzchen, welche die Gast-
geber anboten schmeckten 
wundervoll. 

Wenn man nun durch die Stra-
ßen in den Dörfern zieht, sieht 
man die vielen schönen Ad-
ventfenster.                                    ■

Adventkalender Aktion 
Kindergartenkinder „Die kleinen Strolche“ Dollendorf

HOFFMANN
  •  Krankenfahrten aller Kassen
  •  Bestrahlungs- u. Chemofahrten
  •  Dialysefahrten
  •  Rollstuhlfahrzeug

BLANKENHEIM

0 2
4 4

9
74

 84
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Erste Hilfe bei Kindern erfordert Zuwendung, Einfühlungsvermö-
gen, Verständnis, Zuspruch sowie spezielle Kenntnisse und Fähig-
keiten. Wir bereiten Familienmitglieder in diesem speziellen
kompakten Kurs auf kleine und große Kindernotfälle im familiären 
Bereich und deren Prävention vor. Sie erlernen in praktischen Fall-
beispielen, wie Sie Notfallsituationen ohne Angst begegnen können.

Kursinhalte:
•  Notruf
•  Gehirnerschütterung
•  Bewusstlosigkeit / stabile Seitenlage
•  Herz-Lungen Wiederbelebung an speziellen Säuglings-und 

Kleinkindmodellen
•  Atemnot (Verschlucken / Allergische Reaktion)
•  Verbrühungen / Verbrennungen / Vergiftungen, Verätzungen
•  Wundversorgung
•  Raum für Fragen

Dozentin:  Melanie Mennen
Datum:  Dienstag, 12.02.2019  
 und Donnerstag,  
 14.02.2019
Zeit:  9.00 - 12.00 Uhr
Kosten:  übernimmt das 
 Familienzentrum
Ort:  DRK Familienzentrum  
 Blankenheim, Nonnen- 
 bacher Weg 5, 53945  
 Blankenheim           ■

BILDUNG AKTUELL

29.01.2019: Start Starke Eltern-Starke Kinder 14:00 Uhr – 15:30 
Uhr. 

10.01.2019:  English for Kids 13:15 Uhr – 14:00 Uhr.  Jeden Don-
nerstag. (Kostenfrei)

31.01.2019:  Eltern Café 14:00 Uhr-16:00 Uhr“
11.02.19 & Erste Hilfe am Kind: „Kindernotfälle im familiären
13.02.19:  Bereich“.9:00 Uhr – 12:00 Uhr. Mit Kinderbetreuung. 

Kostenfrei
18.02.19:  Start Würzburger Sprachprogramm für Kinder von 

4-6Jahren von 14:00 Uhr – 14:45 Uhr. (Kostenfrei)
21.02.2019:  Eltern Café 14:00 Uhr – 16:00 Uhr mit Kinderbetreu-

ung.
28.02.2019:  WEIBERDONNERSTAGSPARTY im Kindergarten
28.03.2019:  Besuch der Rettungshunde für Kinder von 4-6 Jah-

ren. (kostenfrei)
28.03.2019:  Eltern Café 14:00 Uhr – 16:00 Uhr zum Thema Über-

gang vom Kindergarten zur Grundschule mit Kinder-
betreuung.

25.04.2019:  Eltern Café 14:00 Uhr-16:00 Uhr mit Kinderbetreu-

ung.
16.05.2019:  Start Nähkurs für Mütter. (kostenfrei)
23.05.2019:  Eltern-Kind Ausflug zum Monte Mare Rheinbach. 
25.05.2019:  Tag der offenen Türe mit tollen Aktionen.
29.05.2019:  Eltern Café 14:00 Uhr – 16:00 Uhr mit Kinderbetreu-

ung.
25.05.2019:  Haus der kleinen Forscher. Forschen für Eltern und 

Kinder. 13:00 Uhr – 14:30 Uhr
Jeden 9:30 Uhr Uhr – 11:00 Uhr Spielgruppe für Eltern mit
Mittwoch:  Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren.                                ■

DRK Familienzentrum Blankenheim
Terminübersicht 01.01.2019 bis zum 31.07.2019

DRK Familienzentrum Blankenheim
Nonnenbacherweg 5, 53935 Blankenheim
Tel. 02449-1443 oder e-mail: kitablankenheim@drk-eu.de

INFO & ANMELDUNG

Fit in Erster Hilfe am Kind
Kindernotfälle im familiären Bereich

Familienzentrum Blankenheim, Tel. 0 24 49 / 14 43
oder DRK Euskirchen, Tel. 0 22 51 / 79 11 81, www.drk-eu.de

INFO & ANMELDUNG

   Fit in Erster Hilfe am Kind

Erste Hilfe bei Kindern erfordert Zuwendung, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Zuspruch sowie spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten.Wir bereiten Familienmitglieder in diesem speziellen kompakten Kurs auf kleine und große Kindernotfälle im familiären Bereich und deren Prävention vor.Sie erlernen in praktischen Fallbeispielen, wie Sie Notfallsituationen ohne Angst begegnen können.Kursinhalte:
•	 Notruf
•	 Gehirnerschütterung•	 Bewusstlosigkeit / stabile Seitenlage•	 Herz-Lungen Wiederbelebung an speziellen      Säuglings-und Kleinkindmodellen•	 Atemnot (Verschlucken / Allergische Reaktion)•	 Verbrühungen / Verbrennungen / Vergiftungen,     Verätzungen
•	 Wundversorgung•	 Raum für Fragen

Dozentin:  Melanie Mennen
Datum:  Dienstag, 12. Februar 2019 und   Donnerstag, 14. Februar 2019 Zeit:   9.00 - 12.00 Uhr
Kosten:  übernimmt das Familienzentrum
Ort:   DRK Familienzentrum Blankenheim    Nonnenbacher Weg 5   53945 Blankenheim
Anmeldung und Informationen:   im Familienzentrum Blankenheim      0 24 49 / 14 43         oder DRK Euskirchen   0 22 51 / 79 11 81

www.drk-eu.de

Kindernotfälle im    familiären Bereich

Fotos: Falko Siewert, DRK

 

Ingenieurbüro Jochen Schruff  

Ingenieurbüro Jochen Schruff 

 Hauptuntersuchungen nach §29 StVZO 
 Änderungsabnahmen nach §19(3) StVZO 
 Oldtimergutachten nach § 23 StVZO 
 Schadengutachten und Bewertungen 

 

 Termine unter www.ingbueroschruff.de 

                          oder telefonisch 

     0800-610 6666   gebührenfrei 

       02486-8024941 Büro 

      

                                             

      
      

 
 

     Jetzt neu!!! 
 

Prüfstelle Blankenheim:     
     mittwochs  
         13.oo-17.oo Uhr ohne Termin                                                                                                                                 

            samstags  
                9.oo-12.oo Uhr ohne Termin 
 

 

Am Gericht 1 - 53945 Blankenheim 
 

 

 
 Hilgers & Partner GmbH & Co KG der Weg zu Ihrem Eigenheim

Trierer Str. 5-9,Schleiden (02445) 852450 www.holzbau-hilgers.de
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Was ist das Besondere der Gesamtschule?
Wie kaum eine andere Schulform bietet die Gesamtschule neben 
dem Abitur (G 9) fünf weitere Bildungsabschlüsse. Gemeinsam ler-
nen leistungsstärkere und leistungsschwächere Kinder und profitie-
ren beide davon. Das heißt: Mehr individuelles Lernen geht kaum. 

Parallel dazu gibt es eine Vielfalt an individuellen Möglichkeiten. So 
macht z.B. die Gesamtschule neben den traditionellen gymnasialen 
Kernfächern auch fächerübergreifende Unterrichtsangebote, etwa 
im Bereich der kulturellen Bildung. Auf dem Programm stehen Le-
sungen mit Autoren, externe Schauspielensembles, Theaterbesu-
che oder Eigenproduktionen. Die sportlichen Aktivitäten reichen von 
der Tour d’ Europe über Rudern und Rugby bis hin zur Teilnahme an 
Marathons. Als digital orientierte Schule ist Gesamtschule medial 
betrachtet auf dem neuesten Stand.

Lernen wird in der Gesamtschule Eifel auf differenzierten Anspruch-
sebenen angeboten. Mit Durchlässigkeit nach oben, aber auch nach 
unten – je nach persönlichem und fachlichem Entwicklungsstand.

Die Kinder an der Gesamtschule entwickeln sich zu starken und 
selbstbewussten Persönlichkeiten – in Respekt vor anderen und 
in sozialer Verantwortung. Das zeigt sich auch darin, dass die Ge-
samtschule das Gütesiegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ erhalten hat.

Die Gesamtschule ist international vernetzt. Sie erhielt z. B. eine 
EU- Projektauszeichnung als „Success Story 2017“ und präsentiert 
diese Arbeit auf Fortbildungen und in Büchern. Darüber hinaus gibt 
es Schulpartnerschaften mit Kanada, Frankreich und Spanien. Als 
Ganztagsschule gehören zur Gesamtschule auch eine Mensa so-
wie vielgestaltige Mittagsangebote außerhalb der Unterrichtsstun-
den. 

Im Sommer auch Start der Gymnasialen Oberstufe in Netters-
heim 
2019 startet die Gesamtschule Eifel mit ihrer  gymnasialen Oberstu-
fe am Standort Nettersheim. Dort wird den Schülern dann ein frisch 
renoviertes und medial und digital auf den neuesten Stand gebrach-
tes Gebäude zur Verfügung stehen. So werden z. Z. in Nettersheim 
nicht nur die naturwissenschaftlichen Fachräume, der Kunstraum 
und die Klassenräume teilweise entkernt und neu aufgebaut, son-
dern auch Aufenthalts-, Cafeterien- und Lernbereiche neu struktu-
riert und gestaltet, um den Bedürfnissen von Oberstufenschülern 
zu entsprechen.
„Wir starten im Sommer 2019 in die letzte Phase des Aufbaus un-
serer Schule und freuen uns, dass   uns unser Schulträger, die Ge-
meinden Blankenheim und Nettersheim, durch große Investitionen 
an beiden Standorten geholfen hat, eine moderne und zukunftswei-
sende Schule aufzubauen“, so Eva Balduin, Schulleiterin der Ge-
samtschule Eifel.
Die Gesamtschule Eifel setzt in der Qualifikationsphase in der Ober-
stufe attraktive Schwerpunkte durch wählbare Projektkurse in den 
Naturwissenschaften und Erziehungswissenschaften (Pädagogik). 
In Verbindung mit dem Fach Biologie können erste Forschungser-
fahrungen sowie in Verbindung mit dem Fach Erziehungswissen-
schaften praktische Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsfeldern 
der Pädagogik gesammelt und reflektiert werden.

 „Den Schülerinnen und Schülern wird außerdem ein Lernzentrum 
zur Verfügung stehen, in dem sie individuell und in Arbeitsgruppen 
tätig sein können. Es werden ausreichend individuelle digitale Ar-
beitsplätze zur Verfügung stehen. Für die Ausgestaltung und Pflege 
des Bibliothekteils des Lernzentrum konnten wir das Literaturhaus 
Nettersheim gewinnen, das unsere Arbeit ebenso unterstützen wird 
wie das Naturschutzzentrum Nettersheim, z. B. mit seinen Labor-
einrichtungen,“ erläutert Frau Braun, Didaktische Leiterin der Ge-
samtschule.                                                                                                ■

So geht gute Schule
Im 6. Jahr ihres Bestehens besuchen über 700 Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule Eifel.

www.gesamtschule-eifel.de

Eine Schule – Zwei Standorte
 Gesamtschule  Eifel · 53945 Blankenheim · Finkenberg  8  

Telefon: 02449 - 1040 · Mail: sekretariat@gesamtschule-eifel.de

ab Freitag, 8. Februar 2019
bis Freitag, 22. März 2019 
montags bis freitags: 9.00 – 16.00 Uhr

im Schulgebäude Blankenheim, Finkenberg 8
Terminabsprache unter: 02449 - 1040
(Infos zur Anmeldung fi nden Sie auf unserer Homepage)

Anmeldung-Beratung 
zum neuen Schuljahr 2019/20
neue Klasse 5 und Gymnasiale Oberstufe

Infoabend für Erziehungsberechtigte der künftigen Fünft-
klässler 
Donnerstag, 31.01.2019, um 19 Uhr

Anmeldung der künftigen Fünftklässler für das Schuljahr 
2019/20:
ab Freitag, 08.02.2019 bis Freitag, 22.03.2019
Individuelle Beratungstermine unter 02449 /1040

Infoabend zur gymnasialen Oberstufe in Nettersheim 
Mittwoch, 16.01.19, um 19 Uhr

Anmeldung für die Gymnasiale Oberstufe für das Schuljahr 
2019/20:
ab Freitag, 08.02.2019 bis Freitag, 22.03.2019
Individuelle Beratungstermine unter 02449 /1040  
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03.02.2019 – Blankenheim
Seniorennachmittag
15.00 Uhr: Weiherhalle

03.02.2019 – Ripsdorf
Kindersitzung
Saal Breuer

05.02.2019 – Ripsdorf
Markt
15.30 Uhr: Dorfplatz

10.02.19 – Mülheim
Kindersitzung
15.00 Uhr: Pfarrheim

10.02.2019 – Blankenheim
„Wanderung durch die 
Nonnenbacher Hardt“
13.00 Uhr: Parkplatz Lühbergstr.

10.02.2019 – Blankenheim
Ein Treffpunkt für Trauernde
14 Uhr: Café Regenbogen
Caritas-Tagespflege, Hülchrath 1

16.02.2019 – Blankenheim
Finissage „Stille“
Vortrag der Textauswahl
18.00 Uhr: Eifelmuseum 
Infos: www.welkens.de

16.02.2019 - Mülheim      
Kappensitzung
19.11 Uhr: Pfarrheim

16.02.2019 – Reetz
Kindersitzung 
Dorfgemeinschaft Reetz  

 

16.02.2019 – Rohr
Sitzung ,,Rut-wieße Ovend‘‘
20.11 Uhr: Bürgerhaus Rohr 

17.02.2019 – Uedelhoven
Karnevalistischer Frühschoppen
Bürgerhalle

17.02.2019 – Rohr/ Lindweiler
Kindersitzung
14.11 Uhr: Bürgerhaus Rohr

19.02.2019 – Ripsdorf
Markt
15.30 Uhr: Dorfplatz

19.02.2019 – Blankenheim
Offenes Singen
15 Uhr: Café Klösterchen
Hülchrath 1

20.02.2019 – Blankenheim
Wanderung zur Motte Zehnbach-
haus, im Urfttal zwischen Schmidt-
heim und Blankenheim (Wald)
13.00 Uhr: Parkplatz Lühbergstr.

23.02.2019 – Blankenheim
Kindersitzung 
14.11 Uhr: Weiherhalle

23.02.2019 – Hüngersdorf
Karnevalssitzung
20.11 Uhr: Zum Hobbywirt

23.02.2019 – Blankenheimerdorf
Prunk- u. Galasitzung
19.30 Uhr: Bürgerhaus

Veranstaltungen im Februar

Auch online unseren Veranstaltungskalender entdecken! → www.blankenheim.de

FREIZEIT
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Auch in diesem Jahr finden wieder zahlreiche Veranstaltungen 
in der Gemeinde Blankenheim statt. Wir freuen uns auf sport-
lich-aktive, musikalische sowie kulturelle Events:

2. März 2019 Historischer Geisterzug
7. April 2019 Zu Gast in der eigenen Heimat
5. Mai 2019 Ahrsteig erleben: Etappe 7 
 (Bad Neuenahr-Sinzig)
5. Mai 2019 Eifel Vital Tag (Nettersheim)
16. Juni 2019 Tour de Ahrtal
29. Juni 2019 Eifel Hero Triathlon
4. / 11. / 18. /  Sommer am See
25. Juli 2019
8. September 2019 Markt lebendiger Geschichte 
 am Tag des offenen Denkmals
  „50 Jahre Gemeinde Blankenheim“

Alle weiteren Veranstaltungen in 2019 in der Gemeinde Blanken-
heim können Sie bereits jetzt im Veranstaltungskalender unter 
www.blankenheim.de einsehen!

Hinweis:
Haben Sie Veranstaltungen aus Ihrem Ort für 2019 für unseren 
monatlichen Kalender sowie unsere Website noch nicht gemel-
det? Es kommen noch weitere Veranstaltungen im Laufe des 
Jahres hinzu oder müssen abgeändert werden? Dann melden 
Sie sich jederzeit gerne bei uns: Touristinfo Blankenheim, Tel. 
02449-87-222 / -223, touristinfo@blankenheim.de. Beachten Sie 
hierbei auch bitte die Redaktionsschlüsse von“ Meine Gemein-
de“ – meist zu Beginn des Vormonats.                                           ■

Veranstaltungen 2019
Gemeinde Blankenheim

Der Tourismus hat für den Kreis Euskirchen eine hohe regionalwirt-
schaftliche Bedeutung mit einem jährlichen Jahresbruttoumsatz in 
Höhe von 387 Mio. €. Die Entwicklung der Wertschöpfung im Tou-
rismus steigt seit Jahren an. Gäste aus einem Umkreis von 200 
km besuchen verstärkt die Region, um ihren (Kurz-) Urlaub zu ver-
bringen.  Zahlreiche Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen oder 
bleiben in der Branche erhalten. Die Nordeifel Tourismus GmbH 
und die Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen 
stärken „Hand in Hand“ die Tourismusbranche und bieten auch im 
Jahr 2019 die Beratungstage für touristische Betriebe an.

Die Zielgruppen für die Beratungstage sind:
• Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, die in Zukunft überle-

gen, Wohnraum an Gäste zu vermieten
• Existenzgründer/-innen, die ein Hotel, eine Pension oder ein Re-

staurant übernehmen möchten
• Bestehende Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe, die Be-

ratungsbedarf hinsichtlich Vermarktung, Qualitätsmanagement 
und Weiterbildung etc. haben

Mit den Beratungstagen bietet die Nordeifel Tourismus GmbH und 
die Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen die 
Möglichkeit, die oben genannten Zielgruppen über wichtige Grund-
lagen, Rahmenbedingungen und die ersten Schritte bei der Exis-
tenzgründung zu informieren. 

Die Beratungstage für touristische Betriebe im Jahr 2019 fin-
den statt am:
21. Februar, 11. April, 13. Juni, 15. August, 10. Oktober und 05. De-
zember 2019
Kosten: Für die Beratung sowie die zur Verfügung gestellten Un-
terlagen (u.a. Leitfaden für Gastgeber, Musterverträge) wird eine 
Gebühr in Höhe von 20 € erhoben. Bei einer Beteiligung am In-
formations- und Reservierungssystem Deskline 3.0 wird die Bera-
tungsgebühr später angerechnet. 
Uhrzeit: von 9:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Ort: Geschäftsstelle der Nordeifel Tourismus GmbH (linker Seiten-
flügel des Bahnhofsgebäudes in Kall), Bahnhofstr. 13, 53925 Kall, 
Tel.: 02441/99457-0, E-Mail: info@nordeifel-tourismus.de  
Interessierte werden um vorherige Anmeldung bei der Nordeifel 
Tourismus GmbH für die ca. 1 stündige Einzelberatung an einem 
der Beratungstage gebeten. 
Weitere Informationen liefert ein Flyer, der kostenlos bei der Nordei-
fel Tourismus GmbH, dem Kreis Euskirchen, in allen Rathäusern 
im Kreisgebiet sowie auf www.nordeifel-tourismus.de erhältlich ist.

Gastgeber, die vor der Übergabe ihres Betriebs stehen, können 
sich an das Projektbüro „Unternehmensnachfolge im Gastgewer-
be“ bei der Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises Euskir-
chen wenden. Nähere Informationen finden Interessierte auch unter 
www.nachfolge-gastgewerbe-eifel.de.                                                   ■

Sechs touristische Beratungstage im Jahr 2019
Gemeinsames Angebot der Nordeifel Tourismus GmbH und der Struktur- und Wirtschaftsförderung 

des Kreises Euskirchen

Nordeifel Tourismus GmbH, Patrick Schmidder
Bahnhofstr. 13, 53925 Kall
Tel.: 02441. 99457-0, schmidder@nordeifel-tourismus.de
www.nordeifel-tourismus.de

Kreis Euskirchen, Barbara Valder, 
Stabsstelle Struktur- und Wirtschaftsförderung
Frauenberger Str. 152, 53879 Euskirchen, Tel.: 02251. 15-113, 
barbara.valder@kreis-euskirchen.de
www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de

INFO & ANMELDUNG
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Das Blankenheim Forum (BF) ist eine Initiative am Gemeinwohl 
interessierter engagierter Personen aus der Gemeinde Blanken-
heim. In Kooperation mit dem Quartiersmanagement zum Bei-
spiel, unterstützt das BF die Gemeinde bei der Umsetzung des 
derzeitigen städtbaulichen Programms.

Wir laden Interessierte herzlich ein zum nächsten BF-Stamm-
tisch-Treff im Februar 2019
• BF-Stammtisch-Treff: Unser nächster Stammtisch-Treff in 

Blankenheim findet statt am Dienstag - 12. Februar - 19.00 

Uhr - PFANNKUCHENHAUS KALINA, Inh. Inga Schneider - 
Ahrstraße 49, Blankenheim - Tel.: 02449-9175768

Wir hoffen sehr, Sie alle hatten schöne und erholsame Weih-
nachtszeit und kamen gut ins neue Jahr 2019!                                ■

AUS DER GEMEINDE

Das Foto zeigt eine Schlittenfahrt am ,,Pittesch-Bersch‘ in 
Mülheim. 

Mülheimer Kinder rodeln gemeinsam mit Soldaten im ersten 
Kriegswinter des Zweiten Weltkrieges. Zur Erinnerung wird 
ein Foto aufgenommen. 

Zu sehen sind v.l.n.r. die Kinder:  Hans Müller, Karl Müller, 
Rudi Reetz, Matthias Blum, Josef Pickartz, Matthias Pickartz, 
Josef Burgard, August Adams.                                                  ■

#Gemeinde_Blankenheim_historisch 

Markus M. Schmitz · Tel.: 02449-7503 · markusm.schmitz@online.de

KONTAKT

Blankenheim Forum

Die Geschichte von Frauen 
in Deutschland war lange 
kein Gegenstand systema-
tischer historischer For-
schung, denn es war die 
Ausnahme, dass Frauen im 
Vordergrund standen. In ei-
ner von Männern regierten 
Welt stand Frauen selten 
ein Platz in der Öffentlich-
keit zu. Sie standen im Hin-
tergrund, dem Vater oder 
Ehemann untertan hatten 
sie ihren Platz im Haus.

Erst die Ende der 1970er 
Jahre entstehende Frauen-
bewegung machte gezielt 
auf dieses Thema aufmerk-
sam und forderte, Frauen in 

der Geschichte sichtbar zu machen. Allerdings wurde die Ge-

schichte von Frauen bislang v.a. in größeren Städten in den 
Blick genommen. Entsprechende Darstellungen für ländliche 
Regionen fehlen vielfach noch. Auch für den Kreis Euskirchen 
existierte bislang keine historische Aufarbeitung der Frauen-
geschichte, so dass das in zwei Bänden geplante Werk „Frau-
en. Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung“ und „Frauen. 
Auf dem Weg zur Gleichberechtigung“, dessen erster Band 
nun druckfrisch vorliegt, eine Lücke schließt.

Das Werk enthält Geschichte und Geschichten über Frauen, 
die aus dem Gebiet des heutigen Kreises Euskirchen stamm-
ten oder hier gelebt und gewirkt haben. 

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein des EifelMuseums 
und der Gemeinde Blankenheim möchte der Geschichtsverein 
des Kreises Euskirchen den neuen Band 32 der Reihe „Ge-
schichte im Kreis Euskirchen“:  „Frauen. Zwischen Fremd- und 
Selbstbestimmung“ am Sonntag, 3. Februar 2019, 15:00 Uhr, 
im EifelMuseum Blankenheim  vorstellen. Hierzu sind alle Inte-
ressenten herzlich einladen.                                                               ■

Frauen: Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung
Geschichtsverein des Kreises Euskirchen lädt ein: Buchvorstellung im EifelMuseum Blankenheim 

am Sonntag, 3. Februar, 15 Uhr
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Seit Oktober 2018 ist eine weitere EUTB (Ergänzende unabhän-
gige Teilhabeberatung) – Beratungsstelle der Region nun auch in 
Euskirchen beheimatet. Der Paritätische baut hiermit eine zent-
rale Anlaufstelle für Belange von Menschen mit Behinderungen 
und von Behinderung bedrohten Menschen, Ihren Angehörigen 
sowie allen Interessierten auf.

Diese neue Beratungsstelle berät Menschen mit Behinderung 
und ihre Angehörigen zu allen Fragen rund um Behinderung,-
Teilhabe und Inklusion. 

Ein besonderes Merkmal der Beratung durch die EUTB ist die 
Beratung von Betroffenen für Betroffene, das so genannten Peer 
Counseling. Diese Form der Beratung „auf Augenhöhe“ ist be-
sonders geeignet, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung zu unterstreichen, gemäß dem 
Prinzip der EUTB: „Eine für Alle“.
Lernen Sie die Berater*innen persönlich kennen und informieren 
Sie sich vor Ort über das Angebot Ihrer Ergänzenden unabhän-
gigen Teilhabeberatung.

Weitere Informationen und Kontakt:
EUTB Euskirchen
Ingrid Gerber, Fachkraft Teilhabeberatung
Sebastianusstrasse 20
53879 Euskirchen
Telefon: 02251 70258 11
Mobil: 0152 07 38 51 70
E-Mail: teilhabeberatung-euskirchen@paritaet-nrw.org 
https://teilhabeberatung-euskirchen.de

Sprechzeiten
Dienstag, Donnerstag 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 Uhr.

Nach Vereinbarung sind auch andere Zeiten und bei Bedarf 
Hausbesuche möglich.
 
Bitte melden Sie sich telefonisch, schriftlich oder per Mail 
mit Ihren Kontaktdaten – wir finden dann den Weg zu Ihnen.
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 

Hintergrundinformationen: 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert 
auf der Grundlage des neuen § 32 SGB IX die Errichtung der 
EUTB. Die Fördermittel werden für ein bedarfsgerechtes, re-
gionales Angebot entsprechend der Größe der Bundesländer 
aufgeteilt. Die Fachstelle Teilhabeberatung sorgt für eine über-
regionale Vernetzung der Beratungsangebote und begleitet die 
EUTB nach dem Prinzip „Eine für Alle“: Die Einrichtungen stehen 
für Fragen zu allen Beeinträchtigungen und zu allen Fragen der 
Rehabilitation und Teilhabe offen. Es handelt sich um ein ergän-
zendes Angebot, welches bestehende Beratungsstrukturen nicht 
ersetzen soll. In Euskirchen wird dieses mit den anderen EUTB 
Beratungsstellen in der Umgegend gut vernetzte Beratungsan-
gebot mit unterschiedlichen Beratungsschwerpunkten eingerich-
tet. 
Weitere Informationen finden Sie auf dem barrierefreien 
Web-Portal www.teilhabeberatung.de                                                ■ 

Ergänzendes unabhängiges Beratungsangebot 
Für Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen

Der neue vhs-Katalog steht ab sofort im gesamten Kreisgebiet 
an vielen Stellen, z. B.  Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 
Kindergärten, Büchereien, Buchhandlungen, Banken, Firmen, 
Tankstellen, Geschäften und Apotheken zur Verfügung. Wenn 
Sie sich Ihr vhs-Jahresprogramm gesichert haben, sind Sie be-
stimmt über die reiche Angebotspalette von vhs-Veranstaltungen 
erstaunt. Die in der vhs-Broschüre zur Verfügung stehenden An-
meldekarten sind schnell ausgefüllt und garantieren bei früher 
Rücksendung den Platz im Kurs. Unter www.vhs-kreis-euskir-
chen.de kann man ebenso gleich buchen.

Die Wendebroschüre mit der grünen Titelseite für das 1. und 
der orangefarbenen für das 2. Semester ist da.

Die nach Fachbereichen farblich abgestimmte Aufteilung hilft bei 

der Suche nach dem favorisierten Thema. Die meisten Kurse 
starten ab 18. Februar 2019, jedoch bereits im Januar beginnt 
ein Teil der Fortsetzungsangebote aus dem Bereich Gesundheit.

Lassen Sie sich beraten.
Die Beratungswoche vom 4.-8. Februar zu erweiterten Öffnungs-
zeiten, im Alten Rathaus, Baumstraße 2, ist bestens dazu geeig-
net, herauszufinden, welcher Kurs zu Ihnen passt. Die haupt-
beruflichen Pädagogen helfen Ihnen dabei gerne weiter. Nutzen 
Sie diese Gelegenheit und denken Sie daran: Der vhs-Wendeka-
talog gilt auch für das 2. Semester. Das orangefarbene Deckblatt 
zeigt das Herbstsemester an. Bewahren Sie die Broschüre auf 
und lassen Sie sich schon bald für das nächste Halbjahr inspirie-
ren! Weitere Info über die vhs-Hotline unter 02251 65074-0      ■ 

Es ist so weit: Der vhs-Katalog 2019 liegt bereit.
Sichern Sie sich Ihren Platz in Ihrer Lieblingsveranstaltung!

Die nächste Ausgabe
von Meine Gemeinde erscheint am 27.02.2019. Anzeigen- und Redaktionsschluss: 07.02.2019



19

Bürger-Magazin und Amtsblatt der Gemeinde Blankenheim · Ausgabe Februar 2019 AUS DER REGION

Einzelkarten
Gemünder Parkrestaurant, Telefon 02444 2776

Abonnements
Andrea Ehlen, Telefon 02449 911618

INFO & KARTEN

Musical von Richard O´Brien
Let’s do the Time Warp again!
 
Brad und Janet, frisch verlobt und glücklich verliebt, bleiben 
durch eine Autopanne auf einer einsamen Landstraße liegen. In 
einem nahe gelegenen Schloss bitten sie den kauzigen Diener, 
telefonieren zu dürfen. Sie ahnen noch nicht, dass sie in dieser 
Nacht Zeugen einer 

wundersamen Schöpfung werden: Rocky erblickt das Licht der 
Welt. Dieser vom Schlossherren Frank´n´Furter kreierte Adonis 
wurde geschaffen, um seinem Meister in jeder Hinsicht zu die-
nen. Doch Rocky interessiert sich lieber für Janet − die Situation 
gerät außer Kontrolle ... 
 
Richard O´Briens Musical wurde 1973 in einem kleinen Lon-
doner Theater uraufgeführt und erlebte solch einen Zuspruch, 
dass die Show zwei Jahre später verfilmt wurde. Inzwischen ist 
die mitreißende witzig-schräge „The Rocky Horror Show“ längst 
Kult: Hits wie „Time Warp“ und „Touch-A, Touch Me“ wurden zu 
Ohrwürmern und eroberten die Welt.

Karten für diese Veranstaltung sind im Gemünder Parkrestau-
rant zum Preis 26,00 € / 23,00 € / 20,00 € erhältlich. Schüler- 
und Jugendgruppen sowie Kurkarteninhaber erhalten besondere 
Ermäßigungen.

Die Abendkasse ist eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn 
geöffnet.                                                                                                ■

Grenzlandtheater Aachen: The Rocky Horror Show
Samstag, 02.02.2019 · 20:00 Uhr · Gemünd, Kurhaus
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Für die am 26. Mai 2019 statt-
findende Europawahl sucht 
die Gemeinde Blankenheim 
Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer für die Aufgaben in den 
Wahlvorständen. 

Für die Wahlen werden rd. 140 
Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer in den einzelnen Wahl-/ 
Stimmbezirken benötigt.

Der Wahlvorstand ist für die 

ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Wahlen im Wahl-
lokal zuständig. Er prüft die 
Wahlberechtigung, händigt 
Stimmzettel aus und zählt 
nach Ende der Wahlzeit alle 
abgegebenen Stimmen und 
stellt letztlich das Ergebnis in 
den Stimm- bzw. Wahlbezir-
ken fest.
Wahlberechtigte Bürgerinnen 
und Bürger, die dieses Ehren-
amt übernehmen möchten, 

melden sich bitte telefonisch 
bzw. schriftlich oder per Email 
beim 

Wahlbüro der Gemeinde Blan-
kenheim 
Rathausplatz 16
53945 Blankenheim
Tel.: 02449 / 87-104 oder 100, 
mtrappen@blankenheim.de 
oder 
enelles@blankenheim.de       ■ 

Wahlhelfer gesucht!!!!

branchen-kreis-euskirchen.de
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Bestattungen Riethmeister

Wir begleiten 
Sie im Trauerfall

· Beratung, Bestattungsvorsorge
· Erledigung aller Formalitäten
· Überführungen im 
 In- und Ausland
· Beerdigungen auf allen Friedhöfen

Riethmeister Ein Name – zwei Unternehmen

Schreinermeister

ü	Schreinerei
ü	Innenausbau
ü	Fenster
ü	Türen
ü	Treppen

Blankenheimer Straße 2 
53945 Blankenheim-Freilingen
Telefon 02697-1268

Telefon 02697-1268

branchen-kreis-euskirchen.de

branchen-bad-muenstereifel.de
branchen-blankenheim.de
branchen-dahlem.de
branchen-euskirchen.de
branchen-hellenthal.de
branchen-kall.de

branchen-mechernich.de
branchen-nettersheim.de
branchen-schleiden.de
branchen-weilerswist.de
branchen-zuelpich.de

Geschäftsstellenleiter Guido Plützer e.K.
Am Mürel 16 · 53945 Blankenheim
Telefon 02449 9191818
guido.pluetzer@gs.provinzial.com

AUCH 2019 SIND 
WIR MIT SICHERHEIT 

FÜR SIE DA!
Wir wünschen Ihnen ein frohes 

und gesundes Neues Jahr!


